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GEMEINDE 7ó32 FRIESENHEIMJ ORTENAUKREIS

B E G R Ü N D U N G

ZU DEM BEBAUUNGSPLAN FÜR DAS GEBIET "IM WEIERTSFELD" FRIESENHEIMJ

1.) Planbereich (siehe Übersichtsplan):

Der Bebauungsplan wird Im Norden begrenzt durch die Flurstücke:
8363J 8362J 983J 8281, 8289J 8271, 8272;
Im Osten durch die Flurstücke 8270, 8268, 8241, 793J 794, 795
796, 797, 801, 802, 805, durch die bebauten Grundstücke 813 und
814 und durch die Weinbergstraße, Im Süden durch den Friedhof,
die Friedhofstraße und das Schulzentrum, Im Westen durch die'
Sporthalle und durch die Flurstücke: 211, 210, 8305, 8343, 8344
und teilweise 8386 und 8351.

2.) Allgemeine Ziele:

Der genehmigte Flächennutzungsplan der Gemeinde Friesenheim
sieht für den o. a. Bereich eine Wohbaufläche vor, die an den
Friedhof und an öffentliche Einrlchtungungen anschI ießt. Das
allgemeinde Ziel des Bebauungsplanes ist es, für die im Flä-
chennutzungsplan ausgewiesene Wohnbaufläche zwischen den Wein-
bergen, dem Schulzentrum und dem Friedhof eine Wohnbebauung
mit Eigenheimen zu schaffen.

Die Abgrenzung des Geltungsbereiches wurde entgegen den Vor-
gaben durch den Flächennutzungsplan aus städtebaulichen Grün-
den geändert.

Die Flächengröße bleibt gleich. Es findet ein Flächenausgleich
statt. Die Flurstücke 8341 und 8386 sowie teilweise die Flur-
stücke 8342, 8339, 8338 und 8337 bleiben außerhalb des Gel-
t unç sbe re lc he s . Die Flurstücke 8343,8305 und teilweise 8346,
730 und 8386 werden dem Geltungsbereich zugeordnet.



2-g£schos=lg8 Rplhenhäu<=.p.r bzw. Hausqruppen~
Baugrundstücke (Größe ca. 300 - 350 m2)

34 WE::
26 Stück

Im Hinbl ick auf die vordringliche Schaffung von Wohnraum soll
hier unter Berücksichtigung der Topographie die Errichtung ver-
schiedener Eigenheimbauformen bis zu zweigeschassiger Bauweise
ermögl icht werden. Auf einer ca. 9 ha großen Wohnbaufläche
werden folgende Baumögl ichkeiten ausgewiesen:

Grundstücke und Wohneinheiten:

1-geschossige Einzelhäuser
Baugrundstücke (Größe ca. 750 - 880 m2)

ca. 8O WE::
ca. 60 Stück

2-geschossige Einzel-und Doppelhäuser
fü r 2 F am i 1 i en
Baugrundstücke (Größe ca. 700 - 900 m2)

ca. 22 WE::
ca. 1 1 Stück

13 WE::
2 Stück

2-geschoss!G8 Mp.hrfamil ienhäuser
Baugrundstücke (Größe ca. 250 - 400 m2)

= 149 WE::
99 Baugrundstücke

Verkehrsfläche:

St r aß en r Wege ...P 1ätze
Verkehrsgrün
Kinderspielplatz

15.650 m2
1.830 m2

2.050 m2

19.530 m2
.~

= 21.6% von 9~3 ha
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~ 1/3 Wohneinheiten sind als EinliegerwoHnungen berechnet.
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- -3.) Verkehrserschl i eßung:

Eine Anbindung des Wohngebietes erfolgt von der Hauptstraße
über die Friedhofstraße in einer grOßzügigen, der Topografie
angepaßten Schleife (Fahrbahnbreite 6,5 m). Das Gebiet er-
hält eine Anblndung an die Weinbergstraße über eine als Wohn-
straße (§ 42 Abs. 4a, Straßenverkehrsordnung), auszubildende
Erschl ießungsstraße, die in eine Wendeplatte ø 18,0 m ein-
mündet. Die Hauptverkehrserschließungsschleife erhält eine
zusätzl iche Querspange im mittleren Bereich der Wohngebiete.

Der östliche Planbereich wird über drei 'Stichstraßen als
Wohnstraßen (5,5 m Geh- und Fahrwege) erschlossen, die ge-
mäß § 42 Abs. 4a der am 21.7.80 geänderten Straßenverkehrsord-
nung als verkehrsberuhigte Bereiche ausgeführt und nutzbar ge-
macht werden sollen. Die Stichstraßen erhalten In Abhängigkeit
von der Topographie und Bodenbeschaffenheit eine St~lgung ven
12%, die sich auch aus der Kürze der Stiche und der geringen
Anzahl der dadurch erschlossenen Wohngebäude ableiten läßt.

Fünf Wohngebäude Im Nordosten des Plangebietes werden über
einen öffentl ichen Gehweg erschlossen, mit der notwendigen
Anzahl von Garagen und Stellplätzen als Sammelgaragen an der
Haupterschließungsstraße.
Die verkehrsberuhigten Bereiche sollten neben der Beschi lde-
rung zusätzlich mit abgesenkten Bordsteinkanten und besonderer
Pflasterung versehen werden.

Vor dem Haupteingang des Friedhofes, gegenüber dem Schulzentrum,
wird durch Verschwenken der Friedhofstraße nach Westen die
Verkehrssituation für Fußgänger an der Friedhofsmauer sicherer.

Im Westen des Geltungsbereiches wird ein Fuß- und Fahrradweg
erstellt.

Eine eventuelle spätere Erweiterung des Baugebietes könnte über
den Abzwelg (Punkt D) angebunden werden.

Erschließung der landwlrtschaftl ichen Flächen außerhalb des,
Geltungsbereiches:

Die Verbindung der Feldwege 8360 und 8368 erfolgt über einen
vorhandenen geschotterten Feldweg. Die Erschließung der land-
wlrtschaftl ichen Flurstücke Ist über den Olerentalweg (Flur-
stück Nr. 8360) gesichert.

4.) Kinderspielplatz:

Im Nordosten des Gebietes Im Bereich des bestehenden Brunnens
Ist ein KInderspielplatz vorgesehen.

5.) Ruhender Verkehr:

Für das Planungsgebiet werden öffentliche Parkplätze ausgewiesen,
davon entfal len 20 Plätze auf Friedhofsbesucher.
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Die Ableitung des anfallenden Abwassers kann nicht über das
bestehende oder geplante Innere Ortsnetz der Gemeinde Friesen-
heim erfolgen. Damit scheiden Anschlüsse an die bestehenden Ka-
näle, sowohl in der Friedhofstraße (Schule), wie Im Mittelweg
als auch In der Kronenstraße CB 3) aus.

6.) Ver- und Entsorgung:

Die Entwässerung des Neubaugebietes einschI ießl ich der zu-
künftigen Erweiterung erfolgt im Mischsystem. Die Misch-
wasserkanäle sol len dem Straßenverlauf folgen.

Aus diesem Grunde Ist vorgesehen, das gesamte MIschwasser aus
dem Entwässerungsgebiet I1Weiertsfeld" in einen vorgeplanten Zu-
leitungssammler entsprechender Dimension dem neu verlegten
Yerbandssammler In der Bchmatt zuzuführen,

(.

Der Zuleitungssammler beginnt im Tiefpunkt_ C1, zu dem der weit-
aus größte Teil des Neubaugebietes hin en~wäS5ert werden 501 l
und führt über den Weg -Flurstück Nr. 8331- weiter zum Bohmatt-
samm 1e r.

Der Zuleitungssammler hat eine Gesamtlänge von ca. 700 1fdm.
Wegen der vorhandenen Gefälleverhältnisse, denen sich die Längs-
gefä1 le der Ersch1 ießungsstraße anpassen, entwässert ein klei-
nerer nordwestI ich gelegener Tei l des Neubaugebietes zum Tief-
punkt 01 hin. Das Abwasser dieses Gebietes soll von dort In
einen ca. 160 1fdm. langen Sammler dem vorbeschriebenen Zu-
leitungssammler beim Punkt d zugeführt werden.

Es muß davon ausgegangen werden, daß die vorgenannten Sammler
zusätzl ich zu den einzelnen ErschI leßungskanä1en im Ne0bauge-
biet selbst mit diesem zum gleichen Zeitpunkt ausgeführt wer-
den.

Im Hinblick auf die evtl. spätere Bebauungsplanerweiterung
könnten bel Bedarf die Strecken C1- d und Dl - d In ihrer
Trassenführung In gewissen Grenzen noch verandert werden.

Wasserversorgung:

Die Wasserversorgung erfolgt durch Erweiterung des bestehenden
Ortsnetzes. Der Bedarf Ist Im Rahmen der Gesamtplanung be-
rücksichtigt. Die Hochbehälte~ bzw. Yersorgemengen
sind vorhanden, so daß es sich nur um den Anschluß des Ge-
bietes an das vorhandene Netz handelt.

7.) Stromversorgung:

Die Yersorg~ng der Baugrundstücke bzw. Neubauten Im Neubauge-
biet erfolgt über Erdkabel und Ist gesichert. Im Bereich der
Haupterschließungsstraße werden dIe Yersorgungskabe1 In den
Gehwegen eingebaut; In den Wohnstraßen werden die Kabel Im
Zuge des Straßenbaues Im Fahrbahnbereich verlegt.
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DIe 20-kV-Frelleltung wird im BereIch des PlanungsgebIetes
v e rka be lt , Q. h. durch ein 20-kV-Erdkabel e rf aü t .

Am west lichen Rand des BaugebietesJ auf dem Flurstück L'Jb.-Nr.
995J wird ein Kabelaufführungsmast zwecks Einspeisung u~d Anbin-
dung errichtet. Die Kabelstrecke endet in der Fr led no f st re ë e auf
Höhe des Flurstück Lgb.-Nr. 226.
Zwei Trafostationen sInd auf dem jetzigen Grundstüc~ Lgb.Nr.
732J 8363 und 8361 vorgesehen.
Die Kosten der Verkabelung ~etragen ca. 80.000J-- D~.

8.) Erschl ießungskosten:

Straßen-Wege-Plätze 2.350.000J-- DM------------------------------
Entwässerung

Mischwasserkanal
Regenwasserkanal
(Tiefent~l und Brunnen)

600.000,-- DM

200.000J-- DM
800.000J-- DM

------------------------------
Wasserversorgung 300.000J-- DM

------------------------------
Beleuchtung

Erschließungsstraßen
Wohnwege
Gehwe ç e

50.000,-- DM
40,000,-- DM
15.000,-- DM

1.05.000,-- DM------------------------------

9.) Bauschutzbereich Flugplatz Lahr:

[I~r 8el)31.!ungsplan berührt den Bauschutzbereich des Flugßlatzes
Lahr. Die Bestimmungen der §§ 12 ff Luft VG sind einzuhalten.
Ole Aufstellung von Baukränen ist genehmigungspfl ichtig.
M!t Be12st:!']\.Jngp.ndurch den Fluqbetrieb Ist zu rechnen. Der
Bebauungsplan Ist in Kenntnis dieser möglichen Beeintiächt~-
gung erstellt. Gegen de~ B~nd sind keine Rechtsansprüch~die
mit Beeinträchtigungen durch den Flugbetrieb begründet werden,
möglich.
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10') Beabsichtigte Maßnahmen:

Der Bebauungsplan soll die Grundlage für die Grundstücksum-
1egungJ En t e lqriunq , Gr erizreqe lun q , Ersch1 ießung und Fest1e-
gung der besonderen Vorkaufsrechte für unbebaute Grundstücke
b l J d en , sow e lt diese Maßnahmen in seinem Vollzug erforder-
lich werden.

Lahr J¡lcJen

(¡ß(Æv¡r
1. 12. 1982

Pla gsgemeinschaf~l \
"Weis-rtsfeld" -\j
Bauing. G. Kais ri
Werkgruppe Lahr
Bauing. Klaus Meyer
Dlpl.lng. Carl Langenbach
Dlp1.Ing. Ferdinand Jega1
Innenarch.Josef Montabon

FriesenheimJ den 01.12.1982



BebauunC'lsplan h' t• - gene mig
Ä"del'tl"~!:l~h," .
gemäß § 11 88auG in Verbindung mit
§ 1 der 2. OVO der Landesregierung
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